
Auszug aus dem Zinsurteil des BVerfG
vom 27.06.1991 - 2 BvR 1493/89

Leitsätze:

1. Der Gleichheitssatz verlangt für das Steuerrecht, daß die Steuerpflichtigen durch
ein  Steuergesetz  rechtlich  und  tatsächlich  gleich  belastet  werden.  Die
Besteuerungsgleichheit  hat  mithin  als  ihre  Komponenten  die  Gleichheit  der
normativen Steuerpflicht ebenso wie die Gleichheit bei deren Durchsetzung in der
Steuererhebung. Daraus folgt,  daß das materielle Steuergesetz in ein normatives
Umfeld  eingebettet  sein  muß,  welches  die  Gleichheit  der  Belastung  auch
hinsichtlich des tatsächlichen Erfolges prinzipiell gewährleistet.

2. Hängt die Festsetzung einer Steuer von der Erklärung des Steuerschuldners ab,
werden  erhöhte  Anforderungen  an  die  Steuerehrlichkeit  des  Steuerpflichtigen
gestellt. Der Gesetzgeber muß die Steuerehrlichkeit deshalb durch hinreichende, die
steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Kontrollmöglichkeiten abstützen.
Im Veranlagungsverfahren bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch das
Verifikationsprinzip.

3. Gesamtwirtschaftliche Gründe können einen Verzicht des Gesetzgebers auf eine
hinreichende  Kontrolle  der  im  Veranlagungsverfahren  abgegebenen  Erklärungen
des Steuerpflichtigen verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen.

4. Wirkt sich eine Erhebungsregelung gegenüber einem Besteuerungstatbestand in
der Weise strukturell gegenläufig aus, daß der Besteuerungsanspruch weitgehend
nicht durchgesetzt  werden kann,  und liegen die Voraussetzungen dafür  vor,  daß
dieses Ergebnis dem Gesetzgeber zuzurechnen ist, so führt die dadurch bewirkte
Gleichheitswidrigkeit zur Verfassungswidrigkeit auch der materiellen Steuernorm.

Das Urteil  umfasst einen Überblick über die Geschichte der Kapitalertragsbesteuerung.
Ein wichtige Empfehlung an den Gesetzgeber folgt in:

Tz 153

Der Gesetzgeber ist allerdings von Verfassungs wegen nicht gehindert, die Besteuerung
der  Kapitaleinkünfte  auf  die  gesamtwirtschaftlichen  Anforderungen  an  das  Kapital-
vermögen und die Kapitalerträge auszurichten und entsprechend zu differenzieren. Die
Berücksichtigung der  Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts  ist  zwar
nur bei der Haushaltswirtschaft verfassungsrechtliche Pflicht (Art.  109 Abs. 2 GG), bleibt
aber  im  übrigen  ein  Gemeinwohlanliegen,  das  der  Gesetzgeber  im  Rahmen  seines
Entscheidungsspielraums verfolgen und im Vergleich zu anderen Zielen gewichten darf.
Deshalb  wäre  es  insbesondere  verfassungsrechtlich  unbedenklich,  die  Geldwert-
abhängigkeit  und  damit  die  gesteigerte  Inflationsanfälligkeit  der  Einkunftsart  "Kapital-
vermögen" bei der Besteuerung zu berücksichtigen. Dabei könnte die Kapitalbildung als
Quelle  der  Altersversorgung  (vgl.  BVerfGE  50,  57 [86])  oder  als  sonstige  existenz-
sichernde Versorgungsgrundlage gesondert gewürdigt werden. Es bliebe auch im Rahmen
des gesetzgeberischen Einschätzungsspielraums, wenn der Gesetzgeber die ihrer Natur
nach  nicht  einer  bestimmten  Person  zugeordnete  und  geographisch  nicht  gebundene
Erwerbsgrundlage  "Finanzkapital"  dadurch  erfaßte,  daß  er  alle  Kapitaleinkünfte  -
unabhängig von ihrer Anlageform und buchungstechnischen Erfassung - an der Quelle
besteuert  und  mit  einer  Definitivsteuer  belastet,  die  in  einem  linearen  Satz  den
absetzbaren  Aufwand  und  den  Progressionssatz  in  Durchschnittswerten  typisiert.

https://dejure.org/gesetze/GG/109.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2050,%2057


Allerdings  wäre  es  dann  nur  folgerichtig,  dem  vermutlich  unterdurchschnittlichen
Steuersatz  der  Kleinsparer  durch  beachtliche  Freibeträge  Rechnung  zu  tragen.  Diese
gesetzlichen  Einschätzungen,  Bewertungen  und  Gewichtungen  könnten  z.B.  zu  dem
Ergebnis  führen,  daß  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  einer  definitiven  Quellensteuer
unterworfen werden und der Gesetzgeber diese Steuer sodann in Anlehnung an §  43a
EStG 1990 bemißt.
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